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rr. Sachen, so ausserhalb Cassel zu verpfachten seynd.
i &gt; Demnach zu Verpachtung der Derrschafftlichen Vorwercke zu Ober- und Md«.

Neuenstein ein. nochmahliger l-jcjracionL.lermm auf Montag den »2ten nächstinstchG
den Monaths allster anberahmet, die Wandelzeit auch, vorwaltenden UmM
den nach, von Petri - auf Maytag prvroxirc worden. So wird solches dem publico hjeil

 mit bckandt gemacht, damit diejenige welche zu sothaner Psachtung Lust haben, sichln
besagtem Termin des Vormittags aus Fürstlicher Kriegs-und vm^ttwn« Cammer ck
finden, in Ansehung ihres bisherigen Verhaltens und daß sie der Pfacht gebührend tw
Zustehen, hinlängliche kyporkecaüsche Camion zu steilen und das lkvennrium anzujchassñ
im Stande seyen, obrigkeitliche Atteste produarcn, alsdann die Pfacht-Lvuduions
vernehmen, ihr Gebott thun und das wettere erwarten mögen.

Castell den i zten pebruarU 1764.

Fürstl. Herrsche Kriegs -und Domarme«-Kammer daselbst.
2) Nachdem man nöthig gefunden hat, den aus den azten buju zu Verpachtung der h»

sigen Stadtwaage anberahmten l-icirmron8.'i'ermlrr aus Donnerstag den istsn MM
nächstkünfftig zu proro^iren, so wird solches zu dem Ende hiermit bekannt gemacht, U
mit diejenige, welche sothane Psachtung auf zJahr zu erstehen gewiUet sind, sich B
dann Vormittags 9 Uhr auf hiesigem Rathhauß emßnden, und des Zuschlags vor U
mehreste Gebott nach Beßndcu gewärtigen mögen. Cassel den arten Febr. 1764.

 HI. Sachen, so M-Mld ausserhalb Cassel zu verkauffe» seynd.
2) Nachdem gnädigst relolviret worden, daß das ehemahlige Prinh MarimilliamscheHail

nebst darzu gehörigen Garten undHofreyde vor die daraus gebotene 70OoRthlr. in bou»
cl'or zu 5 Rthlr. ferner ausgeholten und den Meistbietenden, gegen baare Bezahlung &lt;
geschlagen werden soll. So wird hiermit lermmus. l.jciraüoni8 auf Mittwochen den 21.

 ^ bevorstehenden Monats Martii darzu anberahmet, an welchem diejenige so cm mehrere!
davor zu bitten willens seyn möchten ,, sich des Morgens um 10 Uhr, in besagtem Hauj
rinfinden, und aus das höchste Gebott des Zuschlags gewärtigen können.

Zu Ihro&gt; Durch!, des Höchstseel, ptmg trUjdmil &lt;
Oebic-Wesen gnädigst verordnete Cvmmrüivü.

2) Es soll des hiesigen Bürgers und Kaufmanns Henrich Oehlhanß Behausung allhier in -
der Mittelgasse, zwischen des verstorbenen Ober-Chirurqi Webers nachgel. Wittib utiö 4
denen Murhardifchen Herrn Erben gelegen, von Obrigkeit undAmtswegen anden Mch

 bietenden verkauft werden. Wer mm darauf bitten will, der kan sich auf Donners
den gtenMay schrcrskünstig, als welcher ein für allemahl pro rermmo darzu bostiuil iii/
vor hiesigem Stadt-Gericht zu gewöhnlicher Gerichts-Stunde angeben und sein Gebell
thun, wird ihm Kaufs gestattet werdm 8^. Cassel den 16. Febr. 1764.

Jsx comnüLyne Status, I. H. Stieß.
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